
 

 

 

 

Hannover, 17. März 2017 

 

 

Offener Brief zur Rehabilitierung verurteilter Homosexueller 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, 

 

wir freuen uns über den Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für 

Verbraucherschutz zur strafrechtlichen Rehabilitierung der nach dem 8. Mai 1945 wegen 

einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilter Personen. Dieser befindet sich 

unserer Kenntnis nach in der Ressortabstimmung. 

 

Hinsichtlich der kritischen Bewertung einzelner Vorschriften des Entwurfes teilen wir die 

Auffassung des Lesben- und Schwulen-Verbandes in Deutschland (LSVD) in seiner 

Stellungnahme vom 5. Januar 2017. 

 

Ungeachtet dessen sind wir der Auffassung, dass das Gesetz unbedingt noch in dieser 

Legislaturperiode verabschiedet werden muss. 

 

Wir erwarten von der Bundesregierung und dem Gesetzgeber, dass den noch lebenden 

Opfern der Homosexuellenverfolgung jetzt schnell Gerechtigkeit widerfährt und es nicht 

ein Thema bleibt, das im Hinblick auf den bevorstehenden Wahlkampf diskutiert und 

nicht umgesetzt wird. Dies allein schon, weil wir es den inzwischen schon sehr betagten 

Opfern und der Werteordnung unserer Gesellschaft schulden. 
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Ein gleichlautendes Schreiben haben wir an Herrn Kauder als Vorsitzenden der 

Bundestagsfraktion der CDU/CSU und Herrn Oppermann als Vorsitzenden der 

Bundestagsfraktion der SPD gerichtet. 

 

Mit besten Grüßen 

für die Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule Juristen 

 

Stefan Kappe 

- Rechtsanwalt - 


